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Was ist XPlanung?

• XPlanung ist ein Datenstandard, der als eine einheitliche 
Sprache die Inhalte von räumlichen Planwerken der Verwaltung 
abbildet.

• XPlanung ist keine Softwareanwendung.

• XPlanung ersetzt oder ändert keine gesetzlichen Vorschriften 
wie z. B. das Baugesetzbuch oder die Planzeichenverordnung.

• XPlanung ersetzt kein rechtsverbindliches Plandokument.
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Warum XPlanung?
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Was ist DiPlanung?

• DiPlanung ist eine digitale Plattform, auf der 
Planungen abgebildet und Planungsverfahren 
sowie Beteiligungen durchgeführt werden 
können.

• Durch die Nutzung des einheitlichen 
Datenstandards XPlanung werden 
Informationen zwischen allen beteiligten 
Akteuren verlustfrei ausgetauscht.

• Mit DiPlanung können Planungsprozesse 
transparent bis ins Detail dargestellt werden.

• Kommunale und staatliche Planungen werden 
so effizient, schnell und nachhaltig.
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Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Verfassungsrecht

• Art. 91c GG als Grundlage für die Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern in der IT.

• Abs. 2: Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen
die für die Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen 
Systemen notwendigen Standards und Sicherheitsanforderungen 
festlegen. [ IT-Staatsvertrag]

• Abs. 5: Der übergreifende informationstechnische Zugang zu den 
Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern wird durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.        
[ Onlinezugangsgesetz des Bundes]
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Rechtsgrundlagen

8

Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



IT-Staatsvertrag & IT-Planungsrat

• Der von Bund und Ländern geschlossene IT-
Staatsvertrag bildet die rechtliche Grundlage für die Arbeit 
des IT-Planungsrats.

• Als zentrales politisches Steuerungsgremium zwischen Bund 
und Ländern fördert und entwickelt der IT-Planungsrat
gemeinsame nutzungsorientierte IT-Lösungen für eine effiziente 
und sichere digitale Verwaltung in Deutschland. 

• Durch seine Beschlüsse erhalten Bund, Länder und 
Kommunen außerdem eine verbindliche, rechtsichere 
Grundlage für die erfolgreiche Digitalisierung.
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Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Beschluss 2017/37 des IT-Planungsrats 

• Der IT-Planungsrat nimmt das vorgelegte Finanzierungskonzept für 

den Betrieb der Standards XBau und XPlanung vorbehaltlich der 

Beschlussfassung der Bauministerkonferenz zur Kenntnis. 

• Unter Bezug auf § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vertrags über 

die Errichtung des IT- Planungsrats und über die Grundlagen der 

Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 

Verwaltungen von Bund und Ländern (IT-Staatsvertrag) beschließt 

der IT-Planungsrat die verbindliche Anwendung der Standards 

XBau und XPlanung für den Bedarf „Austauschstandards im 

Bau- und Planungsbereich“. 
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Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Bayerisches Digitalgesetz (BayDiG)

• Art. 51 Abs. 2 BayDiG: Vom IT-Planungsrat 
beschlossene IT-Interoperabilitäts- oder IT-
Sicherheitsstandards gelten für den Freistaat Bayern, 
die Gemeindeverbände und Gemeinden und die 
sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts.
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Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Onlinezugangsgesetz (OZG)

• „OZG 2.0“ seit 23.07.2024 in Kraft

• § 1a OZG: Verpflichtung, Verwaltungsleistungen auch elektronisch 

über Verwaltungsportale anzubieten

• Relevante Verwaltungsleistungen: „Beteiligungsverfahren nach dem 

Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der 

Planfeststellung“ und „Einstellen von raumbezogenen Planwerken 

in das Internet“
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Onlinezugangsgesetz (OZG)

• § 1 OZG: Gilt für Bund und Länder, einschließlich Gemeinden, 

Gemeindeverbände und sonstige der Aufsicht des Landes 

unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts.

• Mit OZG 2.0 soll nun Ende-zu-Ende-Digitalisierung (d. h. des 

gesamten Prozesses von Antragstellung, Bearbeitung, bis zu 

Verbescheidung) stärker forciert werden
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Rechtsgrundlagen
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Grundgesetz

Staatsvertrag

IT-Planungsrat

Beschluss

BayDiG

Format (XPlanung)

Fach-/ VerfahrensgesetzeOnlinezugangsgesetz

Prozesse (Datenerfassung, -auswertung, -bereitstellung) 



Baugesetzbuch (BauGB)

• BauGB-Novelle („Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten 
Stadtentwicklung“) wurde am 04.09.2024 vom Bundeskabinett 
beschlossen und sollte ursprünglich Anfang 2025 in Kraft treten. Aufgrund 
der vorzeitigen Beendigung der Regierungskoalition kam es zu 
Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren, so dass die Novelle bisher 
nicht in Kraft getreten ist.

• Digitale Planbekanntmachung in §§ 6a und 10a BauGB-E: „wird (…) über 
ein zentrales Internetportal des Landes dauerhaft zugänglich gemacht“

• § 1a Abs. 3 BauGB-E: „Bei der Erstellung von Planunterlagen für 
Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen verwenden die 
Gemeinden den Standard XPlanung gemäß dem Beschluss 2017/37 des 
IT-Planungsrats vom 5. Oktober 2017 (BAnz AT 08.02.2018 B5).“
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Baugesetzbuch (BauGB)

• Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren 
und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 03.07.2023

• Digitales Beteiligungsverfahren als Regelfall.

• § 4a Abs. 6 BauGB: „Die Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens 
richtet sich im Übrigen nach den Beschlüssen des IT-Planungsrats 
zur Festsetzung von IT-Interoperabilitäts- und IT-
Sicherheitsstandards sowie den Vorgaben des Online-
Zugangsgesetzes, soweit die Beschlüsse und die Vorgaben für die 
Gemeinden verbindlich sind.“
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Baugesetzbuch (BauGB)

• § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB: „die nach Satz 1 zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein zentrales Internetportal 
des Landes zugänglich zu machen.“

• § 4 Abs. 2 BauGB: Behördenbeteiligung: Unterlagen sollen elektronisch 
bereitgestellt werden und auch die Abgabe der Stellungnahmen soll 
elektronisch erfolgen.

• § 6a Abs. 2 BauGB: „Der wirksame Flächennutzungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung soll ergänzend auch 
in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes 
zugänglich gemacht werden“

• § 10a Abs. 2 BauGB: „Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung soll ergänzend auch 
in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes 
zugänglich gemacht werden.“
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Baugesetzbuch (BauGB)

• Auf der fachlichen Rechtsgrundlage der §§ 3, 6a und 10a 
BauGB wird für die Verfahrensträger zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit DiPlan Beteiligung sowie zur 
Bekanntmachung der rechtswirksamen Bauleitpläne DiPlan
Portal als zentrales Landesportal eingeführt.

• Die Nutzung von DiPlan Portal ist nach einer Übergangszeit ab 
dem 31.10.2026 verbindlich (vgl. BMS vom 05.05.2025). 
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Baugesetzbuch (BauGB)

• Das bedeutet: Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu 
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der 
Bekanntmachung sind im Zuge des Bauleitplanverfahrens über 
DiPlan Beteiligung zugänglich zu machen.

• Ebenso sollen die nach § 6a Abs. 2 und § 10a Abs. 2 BauGB 
wirksamen und in Kraft getretenen Planwerke (nebst 
Begründung und zusammenfassender Erklärung) über DiPlan
Portal zugänglich gemacht werden. Das umfasst auch 
bestehende Planwerke. 
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Baugesetzbuch (BauGB)

• Für die Behördenbeteiligung gilt Folgendes: Die gemäß § 4 
BauGB zu beteiligenden Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen elektronisch informiert werden und 
diese ihre entsprechenden Stellungnahmen elektronisch 
übermitteln. Staatliche Behörden sollen hierfür DiPlan
Beteiligung nutzen. Allen nichtstaatlichen Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange wird DiPlan Beteiligung aufgrund 
der damit verbundenen Vorteile (insbesondere der 
medienbruchfreien Anbindung an das Landesportal) dringend 
empfohlen. Für die Beteiligung nach § 3 und § 4 BauGB können 
auch bestehende Portallösungen genutzt werden, diese sind 
jedoch an die Plattform DiPlanung anzubinden. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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DiPlanung vor Ort-

Einführungsveranstaltung

• Digitale Planungsplattform - Anforderungen und Ziele 

• Vorstellung DiPlanung - Vorschau der Komponenten

• Nutzerkonten: Rechte und Rollen

• Vorstellung des Anmeldeprozesses

• Rollout und weitere Schritte

• Datentransformation 



Quelle: DALL-E OpenAI I Benedikt Seifert 



Datenaustauschstandard

XPlanung (Beschluss 2037/17 IT-

Planungsrat)

Federführung: StMB

Anwendungsbereiche: BauGB, 

Landesentwicklung 

und Landschafts-

planung

Zukünftig: Breitbandausbau

Planfeststellung

XPlanung DiPlanung Landesportal

Nachnutzung EfA - Lösung

„Bürgerbeteiligung und 

Information“ (OZG)

Federführung: StMB/ StMWi

Koordination StMB

Anwendungsbereiche: BauGB, 

Landesentwicklung 

und Planfeststell-

ung

Zukünftig: Verfahren nach 

BImSchG

Bereitstellung zentr. Landesportal 

für die Bauleitplanung

Federführung: StMB

Anwendungsbereiche: BauGB  

Zukünftig: 

DiPlanung
Digitale Planungsplattform

Drei rechtliche Anforderungen aber sich ergänzende Themenfelder 

zur Vereinfachung der Verfahren



DiPlanung
Zielsetzung

• Umsetzung der rechtlichen Anforderungen und 

Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens für die 

digitale Transformation.

• Unterstützung der Kommunen bei der digitalen 

Verwaltung, um die Effizienz und Nutzerfreundlichkeit zu 

erhöhen.

• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, 

Kommunen und weiteren Akteuren. Nutzung neuer 

digitalen Technologien.

• Abbau von Hemmnissen. Mehrwerte der Digitalisierung 

nutzbar machen.  



informelle

Planung

formelle

Planung

TÖB 

Beteiligung

Öffentlich-

keits-

beteiligung

Baugenehmigungs-

verfahren

Bau-

ausführung

DiPlanung
Digitale Planungsplattform



Mehrwerte nutzbar machen nach dem Gegenstromprinzip

Planungs-

büros

Städte

Gemeinden

LRA
Ministerien

staatl. 

Behörden

Regierungen

GDI-BY
VG

Öf fentlichkeit

TÖBs
Verbände

Planfeststellung
Landesentwicklung,

Raum - und

Regionalplanung

Verfahren nach 

BauGB

Standard:

XPlanung

Standard:
XPlanung

DiPlanung
Digitale Planungsplattform

Ministerien

Standard: 

zuk. XTrasse



Referat 26     Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 

Bau und Verkehr



DiPlanung
Drei Komponenten
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vor Stadterneuerung

Online-Plattform, die allen 

Nutzenden – Bürgerinnen und 

Bürgern, Behörden und 

Unternehmen – den Zugang zu 

digitalen Planwerken wie 

Flächennutzungspläne und 

Bebauungspläne bietet.

DiPlanung
DiPlan Portal
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Planungs-

träger

Ggf. 

Planungs-

büro

Öffentlich-

keit

TÖB

Planungsunterlagen

XPlan-konform

DiPlanung
Funktionsweise DiPlanung BY
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vor Stadterneuerung

Zentrales Steuerungstool für Behörden und Planer, 

mit dem sie die Verfahren anlegen und bearbeiten 

können. 

Stammdaten, Verfahrensunterlagen oder 

Bearbeitungsstände können verwaltet und 

angepasst werden. Weiter bietet DiPlan Cockpit 

einen Überblick über die Verfahren ihrer Behörde.

Es existieren künftig zwei Versionen mit

unterschiedlichem Funktionsumfang:

Cockpit Basis und Cockpit Pro

DiPlanung
DiPlan Cockpit Basis

FUNKTIONSUMFANG

Planverfahren anlegen 

und aktualisieren

Planwerke einstellen 

und verwalten

Planverfahren 

abonnieren
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vor Stadterneuerung

DiPlanung
DiPlan Cockpit Pro

FUNKTIONSUMFANG

Vollständig digitale 

Verfahrenssteuerung 

(Teil-)Automatisierte 

Zeitplanung, Monitoringopt.

konfigurierbare 

Aufgabenlisten 

Zentrales Steuerungstool für Behörden und Planer, 

mit dem sie die Prozesse der digitalen 

Planverfahren verwalten und steuern können.

DiPlan Cockpit Pro bietet einen Überblick über 

Aufgaben, Fristen und die Bearbeitungsstände 

Ihrer Planverfahren.

Aus dem CockpitPro können Verfahren im Rahmen 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

veröffentlicht und Planungsdokumente und 

Vorlagen verwaltet werden.
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vor Stadterneuerung
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vor Stadterneuerung



25

vor Stadterneuerung

Digitale Beteiligungsplattform, auf der 

sich Bürgerinnen und Bürgern, aber 

auch Behörden und Trägern öffentlicher 

Belange aktiv an Planungen beteiligen 

können.

Hierüber können Beteiligungsverfahren 

durchgeführt, Stellungnahmen und 

Einwände abgegeben und ausgewertet 

werden.

DiPlanung
DiPlan Beteiligung

FUNKTIONSUMFANG

Öffentlichkeit 
(Bürger:innen/TöB)

Sachbearbeitung

Stellungnahmen abgeben

Planunterlagen einsehen

Stellungnahmen verwalten

Stellungnahmen auswerten
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vor Stadterneuerung
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vor Stadterneuerung
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vor Stadterneuerung
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vor Stadterneuerung
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vor Stadterneuerung

Digitale Beteiligungsplattform, auf der 

sich Bürgerinnen und Bürgern, aber 

auch Behörden und Trägern öffentlicher 

Belange Planungen einsehen und 

recherchieren können.

Über das Landesportal werden in Kraft 

getretene und wirksame Planwerke 

sowie Beteiligungsverfahren zentral 

veröffentlicht.

DiPlanung
DiPlan Portal

FUNKTIONSUMFANG

Planverfahren/Planwerke 

suchen 

Planverfahren/Planwerke 

einsehen

.

Planungsunterlagen ggf. 

beziehen



31

vor Stadterneuerung



Transformation
über 

XLeitstelle HH

GDI Komm
WMS/WFS

RIWA
WMS/WFS

?
?

IONOS
Bürgerbeteiligung und Information

XPlanung

Daten GDI-BY
XPlanlight

Shape

Validierung nach

GDI- BY Bauleitpläne im 

Internet 

Ein Leitfaden für die Bereitstellung der 

kommunalen Bauleitpläne im Internet  

Ziel Datentransformation

Rechtskräftige Bebauungspläne und wirksame 

Flächennutzungspl äne sowie weitere in das zentrale Landesportal 

eingebrachte Planwerke werden mit Ihrer Zustimmung in den 

Standard XPlanung transformiert und können über die Plattform 

„Bürgerbeteiligung und Information“ von den Gemeinden genutzt 

werden.

Eine rechtliche Verpflichtung gibt es dazu nicht. Es ist ein 

kostenloses Angebot, um Ihr bestehendes Planrecht in den 

XPlan-konformen Standard zu überführen.

Voraussetzung

1.

2.

Die Daten liegen exakt nach den Anf orderungen des Leitfadens 

der GDI-BY (siehe Owncloud) in der Datenbank

Die Zustimmung der entsprechenden Gemeinde wird erteilt. 

(Verf ahren über LimeSurvey in Erarbeitung).

Datenhaltung

Die Daten werden in einer f ür die Plattform aufgebauten Cloud, in 

einem speziell f ür Bay ern angelegten Bereich abgelegt. Bei Bedarf 

können die Daten im Nachgang über das Cockpit von der jeweiligen 

Gemeinde heruntergeladen und gelöscht werden.

Datennutzung

Über das Cockpit haben Sie zukünftig die Möglichkeit die Planwerke 

zu verwalten. Hier können neue Planverfahren angelegt (und über 

das Cockpit Pro gesteuert) werden. Bestehende Planwerke, die über 

die Datentransformati on eingepflegt oder weitere Planwerke, die ggf. 

nachdigitalisiert werden, können erfasst werden. 

DiPlanung
Datentransformation



• Einsicht „Digitalisierung ist eine 

Daueraufgabe“ 

• Netzwerkbildung in den Regierungsbezirken 

• Fach- und verwaltungsübergreifender 

Austausch

• Innovative Ansätze werden bereits heute 

unterstützt

• DiPlanung macht den Weg frei für eine 

Volldigitalisierung der Planungsverfahren 

DiPlanung
in der Praxis

Digitales Lesegerät im Rathaus Markt Weisendorf



• Alles läuft digital: kein Papier, keine Briefe

• Die Verfahren sind klar dokumentiert, transparent 

und rechtssicher

• Alle Akteure arbeiten gemeinsam über eine 

Plattform, also an einem virtuellen Tisch

• Die Verwaltung spart Zeit und Aufwand

• Bürgerinnen und Bürger können sich rund um die 

Uhr über Planungen informieren und daran 

beteiligen

DiPlanung
Vorteile



DiPlanung
Nutzerkonten: Rechte und Rollen

Landesbaudirektion 
(LBD)

Landratsamt 

(LRA)

Gemeinde 
(G)

LRA LRA LRA LRA LRA LRA

Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
auf Landesebene
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Kreisfreie  
Stadt 
(KS)

G KS G KS G KS G KS G KS G KS

TÖB im
TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB

Regierungsbezirk

TÖB in der 
Gemeinde

TÖB in kreis-
freier Stadt

TÖB im 
Landkreis

Regierung v. 

Oberbayern

Regierung v. 

Niederbayern

Regierung d. 

Oberpfalz 

Regierung v. 

Oberfranken

Regierung v. 

Mittelfranken

Regierung v. 

Unterfranken

Regierung v. 

Schwaben

TÖB

TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB

TÖB TÖB TÖB TÖB TÖB



DiPlanung
Nutzerkonten: Rechte und Rollen

Keycloak Schulungsvideo
Rollenkonzept der Plattform DiPlanung
Die Plattform DiPlanung bietet für die Komponenten DiPlanCockpit und DiPlanBeteiligung unterschiedliche Rollen an. 

Die jeweiligen Rollen werden im KeyCloak zugewiesen. Folgende Übersicht stellt die Rollen mit den entsprechenden Rechten dar.

Ebene 

Rollenbezeichnung

DiPlan Cockpit

Rollenbezeichnung

DiPlan Beteiligung

Rollenbezeichnung

Administrationsebene

(Gemeinde, Landratsämter, 

Regierungen)

Keycloak 

Administrator

Verfahrensträger 

(Gemeinden für die Verfahren nach BauGB)

Fachplanung 

Administrator

Fachplanung 

Sachbearbeitung

Planungsbüro

Fachplanung 

Planungsbüro

Träger öffentlicher Belange 

(TöB)/Nachbargemeinde

Institutions-

Koordination

Institutions-

Sachbearbeitung

Mitarbeitende einbinden 

und Rollen + Rechte über 

Keycloak vergeben

(–) Verfahren verwalten, 

Plaungsdokumente 

erstellen

Analog zu FP-SB für 

freigegebene Verfahren

(–) (–)

Mitarbeitende einbinden 

und Rollen + Rechte über 

Keycloak vergeben

Organisationsdaten/-verteiler 

und Verfahrensdaten 

verwalten, Planungsdokumente 

einstellen, Beteiligungsprozess 

inkl. Stellungsnahmen und 

Abwägung koordinieren

Verteiler und 

Verfahrensdaten verwalten, 

Planungsdokumente 

einstellen,

Beteiligungsprozess inkl. 

Stellungsnahmen und 

Abwägung koordinieren

Analog zur Rolle 

Fachplanung

Sachbearbeitung jedoch nur 

für freigegebene Verfahren 

Stellungnahmen bearbeiten 

und verwalten

Planungsdokumente 

einstellen, 

Stellungsnahmen erstellen 

und zuteilen

https://auth.diplanung.de/realms/diplanung-prod/protocol/openid-connect/auth?client_id=security-admin-console&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.diplanung.de%2Fadmin%2Fdiplanung-prod%2Fconsole%2F%23%2Fdiplanung-prod%2Fgroups%2F0bc78dc9-24f6-4ce7-9b17-ed337dc2ddee&state=539b9407-4af3-4d74-8178-177567febdc3&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=e9364ac2-e3ab-4327-bfb9-21f57e976151&code_challenge=mpm545m72l4RUi74kVFDKSCUhEyFnfg4v9aQDZUz0iY&code_challenge_method=S256
https://www.digitale.planung.bayern.de/schulung/videos/index.html#heading_96_5


DiPlanung
Erste Schritte



DiPlanung
Erste Schritte

Institutions-

Koordination

Administration Gemeinde

Fachplanung-

Administrator 

Fachplanung-

Planungsbüro

Fachplanung-

Sachbearbeiter 
Institutions-

Sachbearbeiter

Fachplanung-

Planungsbüro

Fachplanung-

Sachbearbeiter 

Schematische Darstellung

des Rechte- und Rollenkonzeptes in 

einer Gemeinde

DiPlan CockpitDiPlan Beteiligung



• Die Behörde registriert sich über 
„Mein Unternehmenskonto“ (ELSTER).

• Es werden Administratoren benannt und registriert.

• Die Administratoren sind dann zuständig für die 
Verwaltung der Nutzerkonten in DiPlanung.

• Mitarbeitende bekommen entsprechende Rechte und 
Rollen zugewiesen.

• Erste Planungs- und Beteiligungsverfahren können 
digital durchgeführt werden. 

Die Hilfestellung unterstützt die Administratoren an den Regierungen, 
Landratsämtern und Gemeinden dabei eine reibungslose Einrichtung 
sicherzustellen und typische Herausforderungen zu meistern. Sie gibt 
einen Überblick über alle für die Nutzung von DiPlanung notwendigen 
Schritte und beinhaltet u.a. eine übersichtliche Checkliste.

Alle Unterlagen finden Sie auch unter www.digitale.planung.bayern.de!

DiPlanung
Erste Schritte



DiPlanung
Diesen Irrtümern 
begegnet man oft…





DiPlanung
Unterstützung beim Einstieg
Damit der Einstieg in die DiPlanung-Plattform reibungslos gelingt, stehen umfassende 

Hilfsangebote und Informationen zur Verfügung. Diese richten sich an Kommunen, Behörden und 

deren Administrator/innen und unterstützen bei der Registrierung, Einrichtung und Anwendung.

Schulungs- und Erklärvideos 

sowie das Testlabor

Informationsmaterialien und -schreiben

Klickanleitungen und Checklisten

z. B. zur Anmeldung über „Mein Unternehmenskonto“ 

(Elster) und Keycloak

Kontakt für Rückfragen:Infos zum Unternehmenskonto:

Regionale Ansprechpersonen

info.mein-unternehmenskonto.de XPlanung@lbd.bayern.de

https://info.mein-unternehmenskonto.de/
mailto:XPlanung@lbd.bayern.de


DiPlanung
Informationsmaterialien



Mai Juni

Schritt 

Schreiben StMB vom 5. Mai

• Rechtlicher Rahmen

• Registrierung/ Anbindung der 

Administratoren

Schreiben 03. Juni des StMB für die 

Entscheidungsträger

• Freischaltung flächendeckende Nutzung

• Hinweis auf Informations- und 

Unterstützungsangebote

TÖB- Schreiben StMB vom 5. Juni

• rechtlicher Rahmen

• Information zur Anbindung über lokalen 

Admin

• Als Muster für Verfahrensträger

Schritt 

Ab 07. Juli

DiPlanung vor Ort

• Informationsveranstaltungen an den 

Regierungen (Einladung über die 

Regierungen)

• Im Vorfeld: Multiplikatorenschulungen

• (1-2 MA pro Kreis)

• Im Nachgang: Sprechstunden zur 

Anbindung 

Schritt 1 2 3

01. Juli TÖB 

Informationsveranstaltung

DiPlanung
Rolloutprozesss



DiPlanung
Rolloutprozesss



Quelle: DALL-E OpenAI I Benedikt Seifert 



www.digitale.planung.bayern.de

http://www.digitale.planung.bayern.de/
http://www.digitale.planung.bayern.de/
http://www.digitale.planung.bayern.de/


Benedikt Seifert

Projektgruppe DPBG, StMB



Einführungsveranstaltung Digitale Planung Bayern am 07.07.2025 in Augsburg



1 Datenstandard XPlanung

2 Förderprogramm XPlanBonus Bayern

3 Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

4 Förderverfahren

5 Weitere Informationen, Tools

Agenda
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DiPlanung

ermöglicht die digitale Durchführung von Planungs- und Beteiligungsverfahren durch 

einen fach- und verwaltungsübergreifenden medienbruchfreien Austausch.

Voraussetzung

ist die Verfügbarkeit von digitalen Planungsdaten in einem einheitlichen 

standardisierten Datenformat.

Datenstandard XPlanung
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 XPlanung: 

Datenstandard, der als eine bundeseinheitliche Sprache im Planungsbereich die 

Inhalte von räumlichen Planwerken der Verwaltung nach den gesetzlichen 

Vorgaben strukturell abbildet

 Dateiformat XPlanGML: 

strukturiertes, maschinenlesbares herstellerunabhängiges Datenformat, das den 

verlustfreien Austausch der Inhalte und Strukturen eines Planwerkes zwischen 

Programmen, die XPlanGML Dateien lesen und verarbeiten können, ermöglicht 

Datenstandard XPlanung
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Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem Landesförderprogramm 

XPlanBonus Bayern bayerische Gemeinden: 

 bei der Anwendung des vollvektoriellen Standards XPlanung bei der 

Neuaufstellung von Planwerken, 

 bei der Datentransformation von Bestandsplänen in den vollvektoriellen 

Standard XPlanung.

Die Ergebnisse des Förderprogramms werden im Nachgang zusammengefasst 

und den bayerischen Gemeinden zur Verfügung gestellt sowie in den Aufbau von 

praxisnahen Schulungs- und Informationsangeboten einfließen.

5

Das Förderprogramm XPlanBonus Bayern



Mit der Umsetzung und Abwicklung des Förderprogramms hat das StMB 

den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH beauftragt:

 Betrieb der Einreichungsplattform

 Prüfung und Bewertung der Anträge

 Bewilligung der Förderprojekte

 Prüfung der Verwendungsnachweise  

 Abwicklung der Zuwendungsverfahren 

Der Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
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Projektträger



 Förderfähige Leistungen:

 Ausgaben für erbrachte Leistungen externer Dienstleister, die zur Transformation und 

/ oder Neuaufstellung von Planwerken in den bzw. im vollvektoriellen XPlan-Standard 

durch die Gemeinde beauftragt werden 

(Mehrkosten für die Erstellung im vollvektoriellen XPlan Standard)

 Zuwendungsvoraussetzungen:

 Es ist ein Dienstleister (Planungs-, Ingenieurbüro) für die Erstellung der Planwerke 

zu beauftragen. Die Auftragsvergabe erfolgt im Rahmen des Vergaberechts.

 Es dürfen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids rechtsverbindliche Verträge 

abgeschlossen bzw. Aufträge an Dienstleister erteilt werden. 

Das Förderverfahren
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 Art und Höhe der Zuwendung:

 60% der förderfähigen Ausgaben, jedoch mind. 3.000 € und maximal 6.000 €

 Es werden nur Ausgaben gefördert, die bei der Erstellung einer Datei im 

vollvektoriellen XPlan-Standard bzw. der Transformation eines Planwerks in den 

vollvektoriellen Standard XPlanung entstehen.

 Bitte beachten Sie, dass die anfallenden Kosten für die Neuaufstellung oder Änderung 

von Planwerken bzw. die Transformation von Bestandsplänen in den vollvektoriellen 

Standard XPlanung explizit im Angebot bzw. in der Rechnung ausgewiesen sein 

müssen. 

Das Förderverfahren
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 Antragsverfahren:

 Die Anträge sind digital über die Antragsplattform des Projektträgers

(https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/2505) einzureichen 

(erforderlich: Antragsformular, Angebot des Dienstleisters)

 Der Eingang der eingereichten Unterlagen wird den Antragstellern vom Projektträger 

bestätigt. Unvollständige Anträge können zu einer Ablehnung führen. 

 Der Zuwendungsbescheid wird nach Abschluss des Antragsverfahrens vom 

Projektträger übersandt. 

 Der Beginn des Bewilligungszeitraums wird mit dem Zuwendungsbescheid mitgeteilt.  

Der Bewilligungszeitraum endet für alle Maßnahmen am 31. März 2027. Die 

Maßnahmen sind spätestens bis zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. 

Das Förderverfahren
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https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/2505


 Verwendungsnachweis

 Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von acht Wochen nach Abschluss des Projektes, 

jedoch spätestens bis 31. Mai 2027 vorzulegen. Folgende Unterlagen sind elektronisch 

einzureichen:

 Formular zum Verwendungsnachweis,

 Geprüfte Schlussrechnung des Planungsbüros, Zahlungsnachweis,

 Nachweis des Uploads der vollvektoriellen XPlan-Datei in DiPlanung durch einen 

Screenshot oder Zusendung der vollvektoriellen XPlan-Datei (inkl. Validierungsbericht).

 Abschluss des Förderprojekts

 Auszahlung der Fördersumme

 Versand des Schlussbescheids 

Das Förderverfahren
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Ansprechpartner beim Projektträger:

Beate Eickhoff, Felix Maximilian Krug

XPlanung@vdivde-it.de

Einreichungsplattform für Anträge: VDI/VDE-IT – Einreichungsportal

Hier werden folgenden Dokumente bereitgestellt:

 Einreichungsleitfaden

 Förderbekanntmachung

 Antragsformular

 Formular zum Verwendungsnachweis

Weitere Informationen, Tools
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mailto:XPlanung@vdivde-it.de
https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/2505
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Vielen Dank. 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
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